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Grundlage der ZUuUr e1It 1ın der Bundesrepublik geführten Diskussion über ine Reform
des 218 1STt der Alternativ-Entwurf (AFU) eines Stratgesetzbuchs (197/0); der efe-
renten-Entwurf (1971) und der Regierungsentwurf (14 1972) eines Fünften (5e-
SeTzZESs ZUER Reform des Strafrechts (5 StrR.G), un: 1n Jüngster eıt eın Entwurf eines
Gesetzes ZUur Änderung des ZES VO  3 51 Bundestagsabgeordneten (SPD un: FDP)Alle Entwürfe sollen der Reform des derzeit gültigen 218 StGB dienen.

In eiıner pluralistischen Gesellschaft wıird se1n, dafß die individual-ethische
Entscheidung für oder den Schwangerschaftsabbruch der VO Gesetzgeber 1mM
Stratrecht SESELIZICN Norm entsprechen oder wiıdersprechen ann Die 1m Strafrecht
fixierte Norm annn ınfolge unterschiedlicher ethischer Vorstellungen ın einer Gesell-
chaft nıemals angewandte Ethik se1n. Die stratrechtlichen Normen werden daher

Z.UEIST VOT dem Hıntergrund kriminalpolitischer und gesellschaftspolitischer Er-
wagungen tormuliert werden. Dıie Gleichsetzung VO  z Strafireiheit der Abtreibungmiıt moralischer Bılligung 1St somıit nıcht zulässig.

Dıie Reformentwürfe

Alternativ-Entwurf (AUE) der Mehrheit Die Mehrheit deutscher Stratrechts-
lehrer schlug VOL, da{fß eın Schwangerschaftsabbruch iınnerhal der ersten Wochen nach
der Empfängnis strafftrei bleiben soll Im zweıten oder dritten Monat soll die Schwan-
SCIEC straftrei bleiben, “n S1e den Schwangerschaftsabbruch VO  e einem Arzt VOT-
nehmen äfßrt und nachdem s1e ıne Beratungsstelle aufgesucht hat ($ 105, Abs 1)

Später als drei Monate nach der Empfängnis bleibt der Schwangerschaftsabbruch
straffrei, Wenn die Schwangere die Unterbrechung durch einen Arzt vornehmen äßt und

„die Unterbrechung nach den Kenntnissen und Erfahrungen der Heilkunde NOL-
wendig ist: 1ne EINstie Gefahr für Leib und Leben der Schwangeren abzuwenden,
oder

die Wahrscheinlichkeit besteht, da{ß das ınd geist1g oder körperlich schwer gC-
schädigt seın würde 106)

Drucksache Bonn: Verlag Dr eger
Drucksache VI/34137% Bonn: Verlag Dr eger.
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Die Voraussetzungen nach un mussen durch ıne arztliche Gutachterstelie
festgelegt sein.“

Dieser Alternativ-Entwurf der Mehrheit wurde 1 wesentlichen VO  —$ den Befür-
Ortiern einer radıkalen Reform übernommen und als sogenannte „Fristenlösung“
diskutiert. ıne Minderheit der Alternativ-Entwurf mitarbeitenden Strat-
rechtslehrer schränkte den Mehrheitsvorschlag e1in.

Nach dem Alternativ-Entwurf AE) der Minderheit soll ebenfalls 1n den ersten

jer Wochen nach der Empfängnis eın Abbruch der Schwangerschaft straflos se1n, wenn

mıiıt Einwilligung der Schwangeren erfolgt $ 105t
Darüber hınaus wıird 1n diesem Straffireiheit fünf Indikationen CIND-

fohlen: „Der Abbruch der Schwangerschaft 1St straflos, wenn der Schwangeren die
Austragung der Schwangerschaft Berücksichtigung der Lebensumstände
iıcht zumutbar 1St $ 106; Abs 1) <

Der Abbruch 1St iınsbesondere straflos, wWenn

notwendig 1St, 1ne ernstie Getahr für Leib un Leben der Schwangeren
abzuwenden,

dıe Schwangere Zur eıt der Empftängnis das Lebensjahr noch nıcht vollendet
hatte,

die Schwangere durch die Austragung der Schwangerschaft die Versorgung ihrer
anderen Kiınder gefährden würde,

die Schwangerschaft durch ine rechtswıdrige Handlung aufgezwungen W OI

den 1St,
wahrscheinlich 1St, da{fß das ınd gelist1g oder körperlich schwer geschädigt seın

würde ($ 106, Abs
Unter den Voraussetzungen der Absätze un: des 106 darf eıne Schwanger-

schaft LUr mit Einwilligung der Schwangeren, Genehmigung einer arztlichen (5Uf=
achterstelle un 1n den ersten drei Onaten se1It der Empfängnis erfolgen. ber die-
sen Zeitpunkt hınaus 1st der Abbruch yrundsätzlich NUuUr zulässıg den Voraus-
SETZUNgEN des Absatzes Z Nr. un Nr. medizınische un kindliche/eugenische
Indikation be] der kindlichen Indikation jedoch 11LUTr bis ZU Ende des Monats
nach der Schwangerschaft ($ 106, Abs 3

Dieser Alternativ-Entwurt der Minderheit wurde ZUHT. Grundlage für den Referen-
ten-Entwurf eiInNeSs Fünflen (Jesetzes ZUNY Reform des Strafrechts (3 StErRG). Wiährend
1M der Minderheıt die ersten vier Wochen nach der Empfängnis straftreı bleiben
sollen, 5t der Referenten-Entwurt 1LLUr die Phase bıs ZUr abgeschlossenen Implan-
tatıon der befruchteten Eizelle (13 Tag nach der Konzeption) straftrei. der 1mM

der Minderheit aufgeführten Indikationen werden übernommen:

Das sind: mediziniısche Indikation, Altersindikation, ozıale Indikation, Notzuchtsindi-
kation, eugenische der kindliche Indikation.
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Die mediziniısche Indikation Zugrundelegung der Gesundheitsdefinition der
Weltgesundheits-Organisation, 1n der Gesundheit einen Zustand des körperlichen,
seelischen un soz1alen Wohlbefindens bedeutet.

7?. Die kindliche und eugenische Indikation mIit Zurückverlegung der zulässigen
Frist VO Ende des Schwangerschaftsmonats auf den Monat und

die Notzuchtindikation.

Grundlage der ZUr eIt geführten Diskussion ISt der 1m Februar 1972 VO  e} der
Bundesregierung dem Bundesrat zugeleitete Entwurf eines Fünften (Jesetzes ZUY

Reform des Strafrechts SWrKG) Dieser Regierungsentwurf unterscheidet sıch VO
Referenten-Entwurf Zanz wesentlich durch die Aufnahme einer Indikation, die
SOSCNANNTE Notlagen-Indikation. Der 219 Abbruch der Schwangerschaft SCH
allgemeiner Notlage lautet: „Der Abbruch der Schwangerschaft durch einen Arzt
1St nıcht nach 218 strafbar, WEeNnNn

die Schwangere einwilligt,
der Abbruch der Schwangerschaft angezeıigt ISt; VO  a der Schwangeren die Gefahr

einer schwerwiegenden Notlage abzuwenden, sotern die Getfahr nıcht auf 1ne andere
für die Schwangere zumutbare Weıse abgewendet werden kann, und

seIit dem Begınn der Schwangerschaft ıcht mehr als Wochen verstrichen siınd.“
Dieser Regierungsentwurf stehrt 7A80 elit 1im polıtischen Spannungstfeld, nachdem

51 Abgeordnete der Regierungsparteien sıch 1n einem eigenen Entwurf eınes Gesetzes
ZUur Änderung des Z für 1ne Fristenlösung einsetzten und der Regierungsentwurf
durch den Bundesrat eın ablehnendes Votum erhalten hat

Grundsätzliches AT Diskussion der Reformentwürfe

In der Begründung der Freigabe der GESEGCH vıer Wochen seIt der Empfängnis (AE
der Mehrheit und der Mınderheit) beziehen sıch die Strafrechtler auf i1ne mögliche
Interpretation bıologischer Tatsachen, indem S1e SCNH, da{flß „die Entstehung des es
bens nach heutiger Auftassung nıcht eın 1n eiınem bestimmten Moment eLW2 der der
Befruchtung oder der Eınnistung eintretendes Ereign1s, sondern ein sıch in mehreren
Stadıien allmählich vollziehender Vorgang n  1St (Mehrheits-Entwurf); oder 1m Minder-
heits-Entwurf anders ausgedrückt: SIn der Beschaftenheit des werdenden Lebens
selbst, das sıch GrSE Jangsam heranbildert und festigt.“

Diese Formulierungen nehmen unscharf ezug aut die ın den etzten Jahren ZW1-
schen Naturwissenschaftlern, Theologen, Anthropologen und Jurıisten ErNeEeUt lebhaft
geführte Diskussion den Begınn des indıviduellen Lebens (Lit Blechschmidt
1968, Böckle 17658, Koester 968 U OI Schwalm 1969, Zimmer 1969 U a.)

Mıt der Entwicklung hormonaler Präparate und der Intrauterinspiralen, die nıcht
Nnur oder nıcht mehr ıne Empfängnis, sondern bei mifßlungener Antikonzeption iıne
Antınıdation oder 1i1ne abortive Wirkung erzielen, 1St menschliches Leben bereits 1in
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seiner Frühphase weıtgehend verfügbar geworden. Der Regierungsentwurf versucht
diese Tatsache berücksichtigen, indem Eıingriffe 1n der Präiımplantationsphase
nıcht Strate stellt.

Es steht außer Z,weıifel, da{ß die befruchtete Eızelle, biologisch gesehen, mensch-
iches Leben darstellt, indem s1ie genetisch iıhre Individualität erlangt hat Dıie Wer-
Cung dieser biologischen Tatsache zielt Juristisch auf die Frage, ob dem Menschen 1n
der Frühphase seiner Entwicklung der Rechtsschutz eıner menschlichen Person —
kommt. Diese Wertung 1St aber, WI1e Koester u. klar aufzeigt, Nur mMIit
den Denkkategorien der Philosophie un: Ethik möglıch.

Die Folge dieser Problematik 1St ine rechtsphilosophische Ambivalenz, die 1n be1-
den Alternativ-Entwürfen sıchtbar wird. Das echt un Gesetz 1St auf der eınen
Seıte nıcht 1ın der Lage definieren, WAann VO  3 einem unabhängig VO  w} der Mutter
un: Umständen die Mutter schützenden Rechtsgut „selbständiges
Leben“ sprechen 1St. Mangels siıcher abgeklärter Normen wırd 1n den un 1m
Referenten-Entwurf dıe ethische Verwerftflichkeit der Tötung eines Embryos eindeutigbetont. Die Schutzwürdigkeit un Schutzbedürftigkeit werdenden menschlichen DE
bens wırd 1n den bisher vorliegenden Reformentwürfen anerkannt die Frage, Ww1e€e
dieser Schutzpflicht besten nachzukommen ISt; 1St ZUr Diskussion gestellt. Die Mın-
derheit der 16 Strafrechtler glaubt ebenso WwW1e die Verfasser des Reterenten-Entwurfs
un des Regierungsentwurfs, dafß der Schutz des werdenden Lebens 1Ur noch mıittelbar

erreichen sel, N, W 1€e VO  w den Befürwortern der Fristenlösung gefordert, die
Stratlosigkeit der Schwangerschaftsunterbrechung lediglich die Voraussetzung der
Einhaltung eines Vertahrens geknüpft 1St Dafß bei Einhaltung der formalen Verhal-
tensbestimmung, 1m Autsuchen eiıner Beratungsstelle, daraus eftektiv der Schutz
des werdenden Lebens folgt, wiırd nach Meınung der Befürworter eiıner Indikations-
lösung rechtlich ıcht bestimmt, sondern 1Ur erhofit. Die Indikationslösung, verireten
1mM der Mınderheit, im Referenten-Entwurf und 1m Regierungsentwurf, VOTAaUS,
daß der Abbruch der Schwangerschaft grundsätzlich mIit Strafe bedroht bleiben mu{fß
und 1Ur bei Vorliegen besonderer Indikationen zugelassen wiırd.

Es 1St überzeugend un konsequent, dafß die Rechtsgrundlage der vorliegenden
Reformentwürfe vornehmlich Aaus dem kriminalpolitischen und gesundheitspolitischen
Aspekt bezogen wırd. So weısen die Verfasser der einzelnen Entwürftfe auf die
evıdente Unwirksamkeit der bisherigen Strafbestimmungen 1mM Z hin Gewal-
tıge Diıskrepanz zwıschen Gesetz un tatsächlıchem Verhalten beweist, daß das Gesetz
eın unwırksame Miıttel zZu Schutz werdenden Lebens 1St. Die Zahl der ıllegalen
Schwangerschaftsunterbrechungen wird 1n der Bundesrepublik autf LWAa 400 000, das
sınd eLWwW2 500 Abtreibungen auf 1000 Geburten Pro Jahr; gyeschätzt (Dörıng,
Eıne hohe Dunkelzifter äflst exakte Angaben nıcht Manche Autoren m  5}
daß die legalen un ıllegalen Unterbrechungen eLwa der Zahl der ausgetragenen
Schwangerschaften DTO Jahr entsprechen. Die Wahrscheinlichkeit einer Strafverfolgung
wırd zunehmend geringer. 1961 wurden 1ın der BRD LLUL 3451 Fälle aufgeklärt. Be-
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straft wurden laut Vorbemerkung für 105 (ALE eines Strafgesetzbuches, 1n den
Jahren 1963 bıs 1965 insgesamt 1Ur 36721 Personen. IJa somıiıt kein ernsthaftes straf-
rechtliches Rısıko mehr gegeben ist, entsteht neben eıiner allgemeinen Rechtsunsicher-
heit ine Rechtsungleichheit zwıschen verfolgten und nıcht verfolgten Fällen.

Neben diesen krıiminalpolitischen rwägungen un dem Gedanken der Rechtssicher-
heit steht noch ein gesundheitlicher Aspekt. Ks wırd ANSCHOMMCN, die legalisierte
Abtreibung werde die ıllegalen Abtreibungen eindämmen und damıt die gesundheit-
ıche Gefährdung der Tau verringern.

Die Fristenlösung 1n der Diskussion

Von entscheidender Bedeutung 1St die Tatsache, dafß die Vertasser des den
Rechtsschutz des werdenden menschlichen Lebens eindeutig tordern, somıt also die
Schutzwürdigkeıit des menschlichen Lebens 1m Mutterleib voll anerkennen. In der
Vorbemerkung ZUuU 105 heißt 1m Abs „Zweck der Bestimmungen über die
Schwangerschaftsunterbrechung mu{fß deren Eindimmung se1in. Denn die Tötung eınes
Embryos 1St sıeht INa  - VO  $ Ausnahmesituationen aAb nıcht 1Ur ethisch verwerflich,
sondern S1e 1St vielmehr 2ucCcn dıe Vernichtung eines Rechtsgutes.“ ine Reform des

DA lr wird eshalb VO  w dieser allgemeinen Anerkennung der Schutzwürdigkeit des
werdenden Lebens ausgehen mussen. Die Fristenlösung geht 003 dieser grund-
satzlıchen Rechtsauffassung vorbe]. urch die Freigabe der Frühabtreibung bıs vıer
Wochen nach der Empfängnis un: der Abtreibung bıs ZU Ende des dritten Monats
werden die Schutzabsichten 1n rage gestellt. Die schon erwähnte rechtsphilosophische
Ambivalenz des Problems führt hier zwangsläufig eiınem Wiıderspruch. Auf der
einen Seite 1St das Recht un Gesetz VO  e} siıch AaAus nıcht 1n der Lage begründen,
aAb Wann und weshalb VO  3 einem schützenden Rechtsgut sprechen ISt. Anderer-
se1Its wırd aber die ethische Verwerflichkeit der Tötung eines Embryos betont. Dıie
hierbei gänzlıch Aaus eınem kriminalpolitischen un pragmatischen Aspekt heraus ZC-
etizten normatıven renzen Wochen, Monate, bzw Monate führen
zwangsläufig dahın, dafß der postulierte Rechtsschutz des werdenden Lebens 1ın Wıiırk-
lichkeit aufgegeben 1St.

Man annn der Meınung se1n, da{fß 1ne demokratische Staatsverfassung 1n der Er-
zwıngbarkeit des Rechts 1ın einer weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft auf die
normatıve Kraft der aktisch gelebten Überzeugung seiner Bürger Rücksicht nehmen
muf(ß Das darf aber 1, auch bei zwingender kriminalpolitischer Überlegung (Dıis-
krepanz zwıschen Gesetz un Eıinhaltung des Gesetzes, Problem der Aufklärbarkeit,
USW.) NUur dann ZUuUr Aufhebung der Strafbestimmung führen, WECNN sıch begründen
Jäßt, da{( i1ne 'Tat ıcht mehr strafwürdig un eın Rechtsgut nıcht mehr als schutz-
würdiıg anzusehen 1St. Is ine diesbezügliche Wertung eiıner Tat oder eines Rechts-
ZULS nıcht möglıch oder steht S1e noch 1n Zweitel, hat das Rechtsgut, hier also das
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werdende menschliche Leben, R6 e1inem posıtıven Zweitel stehen, ıne
Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs ISt nıcht möglıch. Anerkanntes Unrecht annn
ıcht durch Gesetz Recht werden. Das kriminalpolitische Argument der geringen
Aufklärbarkeit, z. B während der ersten vier Wochen ach der Empfängnis, ann
ebenfalls nıcht überzeugen, da 1ın der Auswirkung auf das allgemeine Rechtsbe-
wulfßtsein einen gewaltigen Unterschied bedeutet, ob INa  - 1mM Eıinzeltall VOTr einer
Beweıisschwierigkeit kapituliert, oder ob INa  ; den Rechtsschutz eines schutzwürdigen
Rechtsguts partıell ausdrücklich preisg1bt. Es 1STt das etztlich nıchts anderes, als WENN
INa  w} die Stratbarkeit des Diebstahls infolge mangelnder Aufklärbarkeit oder ErSt bei
Wegnahme VO Objekten 1im Wert VO mehr als 100 beginnen lassen wollte
(Schmitt,

Es 1St befürchten, da{fß 1nNe Freigabe der Frühabtreibung wobei der 1m efe-
renten-Entwurt 218 Abs mMit Abschluß der Nıdation Zeitpunkt des
Schwangerschaftsbeginns praktisch nıcht erkennbar 1STt und der Abtreibung bis ZU
dritten Monat nach der Empfängnis sehr schnell eine Bewudßtseinsänderung der Men-
schen gegenüber dem menschlichen Leben bewirken wiırd. Soweıt das menschliche
Leben 1m Mutterleib nıcht mehr durch Gesetz gyeschützt ISt; werden die Menschen
auch sehr schnell die Vorstellung VO  w der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit
des werdenden menschlichen Lebens verlieren. Das Stratrecht und seine Reform hat

weıtreichende Konsequenzen für das Rechtsbewußtsein und das ethische GewI1s-
sen der diesem Geset7z Unterstellten.

Diesen Proze{fß der Bewußstseinswandlung miıt all iıhren Auswirkungen haben WIr
während des etzten Jahres 1n ‚Aktion“ gesehen. Das Zie] 1ST klar formuliert. Der

218 StGB oll nıcht einer Retorm zugeführt, sondern ersatzlos gestrichen werden,
W as einer Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs als Methode der Geburtenrege-
lung gyleichkommt. Diese Forderung artiıkuliert sıch 1n Siätzen WIe: „ Jedes ınd soll
das echt haben, bei seiner Geburt wıillkommen sein oder: „Die Pa hat eın
Recht autf den eigenen Bauch“ Diese Forderungen stellen die Zusammenhänge
auf den Koptf Dije Forderung nach dem bei seiner Geburt wıillkommenen ınd 1St
VO  w} jedem verantwortungsbewußten Menschen bejahen. Sıe IST aber nıcht durch
Tötung desselben, sondern durch Antıkonzeption, verantwortliche Geburtenrege-
lung 1m eigentliıchen Sınn erzielen. Die Vernichtung werdenden menschlichen z
bens kann nıcht einer beliebig verfügbaren Methode der Geburtenregelung werden.

Das Recht auf den eigenen KÖörper 1St gegeben, WECNN auch nıcht unumschränkt.
Die Forderung nach der Selbstbestimmung der Ta („Kinder WIr wollen ohne
Staatskontrolle“!) wırd sıch nıemals iın eıner ersatzlosen Streichung des 218 VeLr-

wirklichen lassen. Im übrıgen beginnt die Selbstbestimmung der Tau nıcht GESE nach
dem Begınn einer Schwangerschaft. Das schwerwiegende Mißverständnis be; der For-
derung nach dem Verfügungsrecht über den eigenen Körper beruhrt darauf, daß WI1r
hier mit eınem eigenständigen zweıten Rechtsgut „menschlıches Leben“ un haben,
das für sıch eın echt auf seınen KöÖörper hart und dessen Leben auch evtl. dıe
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Mutter geschützt werden mufß icht zuletzt wird hierbei das Selbstbestimmungs-
recht des Menschen über das echt auf Leben gestellt. Maunz Miıtarb. (1970) siınd
der verfassungsrechtlichen Meıinung, da{fß der Nascıturus innerhalb des Grundrechts auf
Leben gemäfß Art Abs (RZ Er 22) des Grundgesetzes 1St Dies wırd heute VO  a
den Juristen mehrheitlich anerkannt.

Die schwerstwiegende Folge der 1mM Zug einer Freigabe des Schwangerschaftsab-
bruchs erwartenden Bewußtseinsänderung in der Gesellschaft 1St 1Ne sprunghafte
Zunahme der legalen Abtreibungen ohne merkliche Reduzierung der ıllegalen Eın-
griffe. Zahlen Aaus osteuropäischen un westlichen Ländern lassen befürchten, daß 1im
Lauftf der Jahre die Zahl der Jegalen Eingriffe größer wırd als die derzeitige Zahl
der ıllegalen un legalen Eıngriffe INnm:

In Ungarn, seIit über Jahren ıberale Gesetze z Schwangerschaftsabbruch
bestehen, kommen heute auf 100 Geburten 1301406 legale Schwangerschaftsunter-
brechungen. Als Folge dieser hohen Zahl artiıfzieller Aborte hat sıch dort die Ster1-
lıtätsrate verdoppelt un die Frühgeburtenrate verdreifacht (Pünkösdı, Es hat
den Anscheıin, da{fß einen direkten kausalen Zusammenhang zwiıschen der Pro Per-
SO durchgeführten Zahl VO  e} Interruptionen un der Zahl spaterer Spontanaborte
un Frühgeburten Z1Dt (Husslein, 1971 a) In Rumänzen stieg miıt der Liberalisierung
der Gesetzgebung die Abtreibungszahl 1n den Jahren BL VO  w 120 000 autf 15
Millionen PTOo Jahr, da{fß se1it 1965 ıne rückläufige „Reform“ notwendig wurde
(Husslein, 1971 Auch in Grofßbritannien hat se1it Inkrafttreten des Abortion Act
967/68 die Zahl der Jegalen Aborte jeden Monat stet1g ZUSCHOMMEN. 1970 schätzte
INa  } die Zahl der legalen Abtreibungen auf 70 01010 (Gilder, In New ork
wurden nach der Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs VO Julı 1970 bis ZU

Jul: 1971 185 01010 Unterbrechungen durchgeführt. Im englischen Gesetz 1St der
Schwangerschaftsabbruch keineswegs strafrechtlich freigegeben. Es wurde die bisher
gültige Gesetzgebung durch Einführung eines Indikations-Katalogs erweıtert. In der.
Praxıs äuft das Gesetz jedoch beinahe autf eine Freigabe der Abtreibung hınaus, da
be] der Abschätzung des Rısıkos auch „die jetzigen oder die vernünftigerweise VOTL-
aussehbaren Lebensumstände“ der Schwangeren 1n Betracht SCZOSCH werden können
(Abortion Act 1: Abs 2 Es 1St sSOmIt heute sehr schwer, 1n England jemanden einer
illegalen Abtreibung bezichtigen. Wer sıch eisten kann, Privatärzte aufzusuchen

eLWwWw2 4.() 0/9 der legalen Unterbrechungen werden ın staatlich zugelassenen Privatklıi-
nıken durchgeführt kommt auch heute 1in England schnellsten zu Ziel (Sze-
veERING, Wiährend 1ın Kliniken des staatlichen Gesundheitsdienstes der Eıngriff
kostenlos erfolgt, sind dıe Gebühren in den Privatkliniken gesetzlıch ıcht geregelt
und lıegen zwıschen 500 und 1000 Somıit scheint 1in England MI1t der Liberalisie-
rung des Gesetzes zumiıindest das sozl1alpolitische Ziel nıcht erreıicht worden se1In. Miıt
Zunahme der Gesamtzahl der Aborte 1St. zudem fragwürdig, ob die gesundheitliche
Gefährdung der Trau tatsächlich vermindert werden kann, zumal 1in unserem Land die
meısten illegalen Interruptionen auch Jetzt schon VO  w einem Arzt ausgeführt werden.
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Es wırd immer schr schwer se1n, ine zuverlässıge Aussage über den Einfluß eiınes
Gesetzes auf die Zahl der ıllegalen Abtreibungen machen. iıne signifiıkante Ab-
nahme ıllegaler Schwangerschaftsunterbrechungen durch weitgehende Liberalisierung
des Schwangerschaftsabbruchs 1STt bisher noch ıcht überzeugend nachgewiesen WOTL-
den. Die immer wieder liberaler Gesetze angegebenen hohen Zahlen ıllegaler
Aborte lassen sıch mıiıt einer großen Unkenntnis der Gesetzeslage, dem Wunsch nach
Anonymität un VOTr allem dem schon erwähnten Einfluß eines Gesetzes aut die
Gewissensbildung erklären. Siıcher werden mıt einer Freigabe des Schwangerschafts-
abbruchs ıcht alle Motive ausgeraumt, die bisher die Tau 1n die Illegalität drängten.

AÄuferst Iragwürdig mu{l daher leiben, ob durch 1i1ne Neufassung des 218 1mM
Sınn einer Fristenlösung die kriminalpolitischen, gesundheitspolitischen un soz1alpoli-
tischen Ziele erreıicht werden.

Freigabe der Frühabtreibung un des Schwangerschaftsabbruchs während der ersten
drei Schwangerschaftsmonate würde schließlich auch bedeuten, daß der AÄArzt aktiv
für ıne Geburtenregelung durch Schwangerschaftsabbruch tätıg un verantwortlich
WwIrd. Letzten Endes würde der Arzt hierbei sSein Entscheidungsrecht verlieren un:
hätte äarztlıche Handlungen auf Verlangen auszuführen. ine Gesellschaft, die die
Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs fordert, mußß, die kriminalpolitischen
un gesundheitspolitischen Ziele erreichen, die Ärzteschaft aut ırgendeine Weıse in
Zwang nehmen, wobei insbesondere bei weısungsgebundenen Ärzten un bei Bewer-
bungen leitende Positionen auch indirekte Zwänge vorstellbar sind. Der eigent-
ıche Konflikt wırd erneut sichtbar. Es 1St ine Sache, ıne ethische un hinsichtlich
ıhrer Legitimität tIragwürdige Handlung für den Betroftenen un Miıtwirkenden außer
Strate stellen. ıne andere Sache 1St CS, Jjemanden seine Überzeugung ZUr

Mithilfe, wWwWenn auch 1Ur indırekt, verpflichten, solange über die ethische Vertret-
barkeit un: Legitimität dieser Handlung nıcht eindeutig befunden worden Ist: Ba
solange dieses Handeln über seine Legalisierung hinaus keine Legitimitätsgrundlage
hat (Paulus,

Diesen Überlegungen entspricht das Votum der deutschen Frauenärzte, die anläß-
lıch eıner Fragebogenaktion 1n überwiegender Mehrkheit 0/0) den indikations-
losen Schwangerschaftsabbruch ablehnten, W 1e für die ersten vier Wochen bzw
Tre1 Schwangerschaftsmonate 1im der Mehrheit un neuerdings 1mM Gesetzentwurt
der 51 Bundestagsabgeordneten empfohlen wırd (Kirchhoff,

Die Indikationslösung 1n der Diskussion

Der der Mınderheit befürwortet ebenso W 1€e der der Mehrheit Strafireiheit
während der ersten zı1er Wochen nach der Emptängnis 105, Abs Die 1ın der
Dıskussion der Fristenlösung ä  n ine Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs AaNgE-
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ührten Bedenken haben daher für den 105; Abs des Mıinderheits-Entwurfs Gül-
tigkeit.

Die Handhabung der Vierwochen-Frist (AE der Mehrheit und Mınderheit) w 1e
auch der 13-Tage-Frist (Präımplantationsphase) des Referenten-Entwurfs und des
Regierungsentwurfs siınd in der Praxıs schwierig un: problematisch. Diese Fristen
sınd nıcht Nau bestimmbar. Der Arzt 1St 1n der Frühphase der Schwangerschaft welt-
gehend auf die Aussage der Trau angewıesen. Es an hier VO  ®} beiden Seiten Z
Feilschen Stunden kommen. Eın Mißbrauch dieser Fristen 1St nıcht verhindern.

Be1 Freigabe der ersten vier Wochen esteht noch ıne weıtere schwerwiegende
Gefahr. Man mu{fß befürchten, da{ß während der ersten vier Wochen nach der Emp-
fängnis zahlreichen Kurzschlußabtreibungen kommt. Nıemals 1St die Gefahr der
Fehleinschätzung der Lebenssituation groß WI1e gerade 1n der Frühphase
der Schwangerschaft. Vor allem Aaus ngst VOT den vielfältigen psychischen, körper-
lichen und wırtschaftlichen Belastungen gelingt die Annahme der Schwangerschaft 1m
bewußten Ja 1n den ersten Wochen 1Ur wenıgen Frauen un Ehen Viele Frauen würden
sıch 1n der ersten Bestürzung sotort für den Abbruch der Schwangerschaft entscheiden,

den kurzen straffreien Zeitraum auszunutzen. Der Freiburger Strafrechtslehrer
Schmuitt, eın Miıtvertasser der AE, hat siıch nıcht zuletzt aufgrund dieser Überle-

SUuNsCH weder dem Mehrheitsvorschlag noch dem (von ihm on 1m Prinzıp bejahten)
Minderheitsvorschlag angeschlossen.

Schließlich hat die Freigabe der Frühabtreibung auch erhebliche organısatorische
und personelle Konsequenzen für alle Arztpraxen un: klinischen Ambulanzen.

Im 215 des Regierungsentwurfs 1St der Abbruch der Schwangerschaft nıcht straf-
bar, „WCNnN der Abbruch der Schwangerschaft nach den Erkenntnissen der medizini-
schen Wıssenschaft angezeigt 1St, VO  e} der Schwangeren iıne Getahr für ihr Leben
oder die Getahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ihres Gesundheitszustands
abzuwenden, sofern die Getahr nıcht auf i1ne andere für S1e zumutbare Weiıse abge-
wendet werden ann Be1 der Feststellung dieser Voraussetzung siınd die gegenwar-
tiıgen und künftig erwartenden Lebensverhältnisse der Schwangeren berück-
sıchtigen. Miıt dieser Formulierung umschreibt der Regierungsentwurf die medizinische
Indikation ZU Schwangerschaftsabbruch.

Medizinische Indikation
Sowohl] dıe Beurteilung der Zumutbarkeit eiıner Schwangerschaft als auch die Be-

rücksichtigung der gegenwärtigen und künftig erwartenden Lebensverhältnisse der
Schwangeren (Regierungsentwurf) wırd für die Frau, den AÄArzt und die Gutachter-
kommission ine schwere Ermessungsirage bleiben.

Dıie Gutachterkommission und der den Eingrift durchtührende Arzt können dabej
ıcht mehr VO  - eiıner bıologisch-medizinischen Diagnose ausgehen. Sıe sind 1ın der
Frage der Zumutbarkeit letztlich mIiIt der Gesundheitsdefinition der Weltgesundheits-
organısatıon konfrontiert, 1n der Gesundheit eınen Zustand des körperlichen,
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seelischen un soz1alen Wohlbefindens bedeutet. Diese Definition der WH:  ® wırd
gleichsam eınem ärztlichen Leitmafß un TT Norm für den therapeutischen Fın-
orıff. Das echt auf Gesundheit 1n diesem weıtgesteckten Sınn muß heute bejaht Wer-
den Im Zusammenhang mMi1It dem Problem des Schwangerschaftsabbruchs 1St aber
beachten, dafß be] dieser Auslegung des Gesundheitsbegriffs letztlich nıcht das sozijale
Wohlbefinden des Menschen über das Lebensrecht des Nascıturus gestellt wiırd. Grund-
lage dieser medizinisch-sozialen Indikation muß die objektiv teststellbare Er-
krankung der Trau se1nN, wobej die soz1alen Umstände gleichsam 1n Addition bej der
Begutachtung sorgtältige Berücksichtigung ertahren. Um hier einem Mißbrauch dieser
Indıkation vorbeugen können, wırd INa  w} sehr präazıse Vorstellungen über FAl
sammenstellung un Arbeit der Gutachterkommission entwickeln mussen. Eıne era-
tungsstelle allein wıird diese schwierige Aufgabe ıcht erfüllen können.

Zweıftellos wırd die gutachterliche Grenzziehung schwierig werden. Schon bei der
Begutachtung der medizinischen Indikation 1m ENSCICH Sınn erfahren WIr ständig, WwI1e
schwierig die Beantwortung der Frage 1St, ob der Abbruch einer Schwangerschaft als
Heilmaßnahme für ıne Krankheit wirksam werden annn Aus der Berufung auf
eınen aufßerordentlichen Notstand durch die eingetretene Schwangerschaft spricht die
Meınung, die Schwangerschaft se1 iıne Komplikation der Krankheit. Lexer und Eymerverneınen dıes, indem S1e SageNn: „Die Krankheit ist iıne Komplikation bei der —_
tallıg schwangeren Frau. Die Behandlung der komplizierenden Krankheit 1St also

die primäre Aufgabe, da INa  e durch eınen Schwangerschaftsabbruch nıemals die
Krankheit heilen, sondern dem Organısmus die zusätzliche Belastung durch die
Schwangerschaft nehmen ann (Naujoks, 54)

Die weıterführende Frage mufßß offenbleiben, welche Hıiılfe bzw Getahr der
Schwangerschaftsabbruch als Eıingrift hinsichtlich der Grunderkrankung tatsächlich MIt
sıch bringt. Es bleibt für den tätıg werdenden Arzt also auch be] der medi-
zınıschen Indiıkation Aaus einer Konfliktsituation heraus immer eın Hıneingeworfen-se1ın 1n ıne Entscheidung mıiıt der SanNzZeN Freiheit un Konsequenz. Der Konflikt
ISt be] der medizinischen Indikation darin begründet, dafß der Arzt etztlich ıcht frei
entscheiden kann, welches Leben FEeLLiEN ıll Er 1St VOL die Entscheidung gestellt,eın Leben reiten oder keines der beiden. Der Eıingriff die Frucht un nıcht

die Mutter 1St auf das medizinisch Möglıiche, die Rettung wen1gstens eines
Menschenlebens, ausgerichtet un entspricht nıcht wertenden Überlegungen. So gesehen1St der Eıngrift Aaus dem ausweglosen Konflikt heraus auch nıemals ıne Lösungdurch Güterabwägung. Immer aber ISt 1ne Heilmafßnahme einem Menschen,
VO  ' deren Erfolg WIr statıstisch gesehen 1n Zweıifel belassen leiben, wobej
MIt Sıcherheit eın anderes Leben vernichtet wırd.

Kindliche Indikation
Die Anerkennung der kindlichen Indikation 1m der Mınderheit, 1im Referenten-

Entwurft des Bundesjustizministeriums ($ 219 Abs un 1m Regierungsentwurf
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219 erfolgt nıcht Aaus eugenischen Gründen, sondern beruht auf Zumutbarkeits-
erwagungen 1m Hınblick auf die Multter: „Die Schwangere darf nıcht dazu CZWUN-
CNn werden, eın wahrscheinlich schwergeschädigtes ınd auszutragen“ (Legende

106 AE, Abs Nr 5
Hıer wırd W1e 1es bislang 1n der Handhabung des Z häufig gyeschah die

kindliche Indıkation ZUr mütterlichen, ZUur medizinischen Indıkation hın VeI-
schoben. Es 1St ıne Erfahrungstatsache, dafß 1n Eınzelfällen bei Verdacht oder beim
Nachweis einer schweren intrauterinen kindlichen Schädigung die Gesundheit der
Schwangeren durch die erhebliche psychische Belastung 1m Sınn der HO-Definition
bedroht se1n annn Miıt Abheben auf den Begriff der Zumutbarkeit 1St aber m. E
der Rahmen sehr weılt gesteckt Zur Beurteilung der Zumutbarkeit 1St i1ne exakte 1N-
trauterıne Diagnose des kindlichen Schadens unabdingbar, un selbst dann würden
WIr eın echt des Stärkeren, des Gesunden über den Kranken, bejahen. Denn
neben diesen auf die Multter bezogenen Zumutbarkeitserwägungen beruht die kınd-
lıche Indikation auch wenn das 1n den Reformentwürfen bewußt nıcht angesprochen
wırd aut der Meıinung, INa  3 musse, das ınd VOL einem spateren kranken
Leben bewahren, yleichsam des Kiındes willen, die Schwangerschaft abbre-
chen. uch be] exakter pränataler Diagnose wird also etztlich immer auch eın Urteil
hinsichtlich des Lebenswerts des Kındes gefällt, dem der Arzt MIt medizinischen
Denkkategorien nıemals fähig 1St Dieser Tatsache wırd siıch der Arzt 1n jedem Fall
einer kiındlichen Indikation Z Schwangerschaftsabbruch 1n einer individuellen
äarztlich-ethischen Entscheidung stellen mussen, unabhängig davon, WI1e weıt gefaßt
der Gesetzestext für die kindliche Indikation formuliert wird.

Da 1n allen Bereichen arztlichen Handelns Grenzsituationen 21Dt, 1in denen der
ärztliche Auftrag, Leben jeden Preıs erhalten, verwirkt 1St, kann INa mıiıt
Vorbehalt die Möglichkeit einer kindlichen Indikation für die Schwangerschaftsunter-
brechung befürworten. Um aber nıcht die iragwürdige Grenze einer intrauterinen:
Euthanasie gyelangen, mMu ıne Sıcherheit yrenzende Wahrscheinlichkeit für die
schwere, wahrscheinlich ZU 'Tod tührende Schädigung des erwartenden Kindes
bestehen. Es gyeht nıcht d be] einem 1LLUTL geringen rad VO  3 Wahrscheinlichkeit WI1ie

be1 der Rötelnembryopathie, iıne Mehrzahl VO  e} gesunden Kındern opfern
CDD, Die Häufigkeit der kindlichen Mifßbildungen bei eıner Rötelnintektion
1m ersten Schwangerschaftsmonat oll zwıischen 0/9 und 0/0, 1m Zzweıten Schwan-
gerschaftsmonat 0/0, 1m dritten Schwangerschaftsmonat 109%/0 und 1m vierten
Schwangerschaftsmonat 4 0/9 betragen (Kawes, Die Objektivierbarkeit des
kindlichen chadens SOWIl1e der rad der Wahrscheinlichkeit 1St heute praktisch Nur
beim Down-Syndrom (Mongoloismus) möglıch. Und selbst bej der intrauterinen Dıa-
NO des Down-Syndroms 1St iıne Aussage über das Ausmafß der kindlichen Er-
krankung nıcht gegeben. eiım Down-Syndrom erlaubt die Chromosomen-Analyse
Aaus dem Fruchtwasser ıne präzıse Aussage, ob eın gesundes oder mongoloides ınd
en 1St Nadler (Zit. 135 KnÖTYT, fand mi1t Hılte der Chromosomen-
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Analyse ach Ämniocentese (Fruchtwasserpunktion) Schwangeren
des Lebensjahrs zweımal C1inNn Down Syndrom Hınsıchtlich des Problems
kiındlichen Indikation ZU Schwangerschaftsabbruch 1ST das Entscheidende dieser Dia-
ynostik dafß die Erkrankung bei W Ee1 Kindern bereits eindeutig diagnosti-

werden konnte un die übrigen Kınder als gesund gefunden wurden Das
Down Syndrom 1ST die Erkrankung, die INIL Sicherheit gyrenzender
Wahrscheinlichkeit pränatal diagnostiziert werden kann, daß sıch die Indikation
ZU Schwangerschaftsabbruch nıcht aut 1Ne empirısch CWONNCNHE un unbe-
Irıedigende Rısıkoannahme beziehen MU: ine Schwierigkeit dieser Diagnostik 1STt
jedoch dadurch gegeben daß die Ämniocentese IYST aAb der Schwangerschaftswoche
durchgeführt werden annn und die Dıiagnose ach Kultivierung un bioche-
miıscher Analyse frühestens der bıs Schwangerschaftswoche vorlıegt. Eın
Schwangerschaftsabbruch W are demnach frühestens ErSsSt Ende des VIierten Schwanger-
schaftsmonats möglıch (Knörr,

Be1i allen iNntrauterinen Schädigungen des Kındes, durch Vırusintek-
L10N, lon1ısıerende Strahlen Medikamente us  A 1STt der rad der Wahrscheinlichkeit
WIC auch das Ausmafß der kindlichen Erkrankung heute noch nıcht N  u bestimmbar
Die pränatale Erkennung angeborener Stoffwechselstörungen, der SOZgECNANNTLEN Enzy-
mopathien, 15T noch der Entwicklung Dıie Zielsetzung dieser Forschung geht dahin
über dıe Dıagnostik hinaus nach Möglichkeiten Behandlung des Kındes

der Gebärmutter suchen (Knörr,
Be]l kritischer Betrachtung der indlichen Indikationen rAuR Schwangerschaftsab-

bruch wırd deutlich daß das Indikationsgebiet VO  3 vornherein CNS begrenzt 1ST
urch präventivdiagnostische Mafßnahmen un Beachtung WCN1ISCEr Vorsichtsmaßnah-
INnenNn aßt sıch dieses Indikationsgebiet noch erheblich Prophylaxe
Rötelninfektion durch generelle Röteln Titerbestimmung Hämagglutinationshemm-
Test bei Mädchen zwıschen un Jahren un Impfung bei em
HAH-Antikörper Tıter (unter 20) Arzneimittelgabe nach Möglichkeit NUur ach
Ausschlufß Gravıdıität Röntgendiagnostik 1Ur der ersten Zyklushälfte us  Z

Es 1ST der EINSUMMISgEN Meınung der VO  ; der Deutschen Gesellschaft für Gynäkolo-
B1C CEINgESETZLIEN Ommıssıon ZUZUSUMMEN, „daß für diesen Fragenkomplex Hın-
blick aut manche Unsicherheitsfaktoren be] der Deutung un: der Annahme Ntira-
terın übertragener oder angeborener oder ererbter Krankheiten besondere Gutachter-
Kommissıionen gebildet werden müfßten“ (Kirchhoff

Notzuchtsindikation
ber 3881° Neufassung des 218 hinsichtlich der Vergewaltigungs- oder Notzuchts-

indıkation bislang tälschlich auch ethische Indikation ZCNANNT 1ST schon SECEIT vielen
Jahren diskutiert worden Nach dem Regierungsentwurf 1ST der Abbruch aufge-
ZWUNgCENCNH Schwangerschaft ($ 219 C) durch 21611 Arzt nıcht nach 218 strafbar, wenn

dıie Schwangere einwilligt

386



Arztliche Überlegungen ZUY Reform des 2178

der Schwangeren ıne rechtswidrige 'Tat nach 176 (sexueller Mißbrauch VO  —

Kındern), LT (Vergewaltigung) oder 179 Abs (sexueller Mißbrauch Wiıder-
standsunfähiger) VOrgenOmMMeEN worden 1St und dringende Gründe für die Annahme
sprechen, da{fß die Schwangerschaft aut der Tat beruht, und

seIt dem Begınn der Schwangerschaft nıcht mehr als Wochen verstrichen sind.
ıne aufgezwungene Schwangerschaft bedeutet für die Tau einen echten Notstand,

für dessen Lösung einen idealen, allen Forderungen verecht werdenden Weg nıcht
g1ibt eDpD, Die oft ıcht Öösende Konfliktsituation wıird schwerster seel1-
scher Not der Frau, dafß schon Aaus der Immnmen psychischen Notlage heraus 1i1ne
medizınische Indikation zZuU Schwangerschaftsabbruch gegeben se1in - habaß In jedem
Fall sollte bei eıner Vergewaltigungsindikation zunächst durch intensive arztliche,
psychologische un seelsorgerische Beratung aut ine allseitige Klärung der Konflikt-
s1ıtuation hingearbeitet werden, die dann einer überlegten Entscheidung führen
ann (Wrage {T: Mıtarb., Nur 1n der Identifikation miıt der für die Mutter
nachgewiesenermaßen unlösbaren Konfliktsituation 1St für den Arzt die Bejahung der
Notzuchtindikation möglıch, d der AÄArzt kann bei allem Grundsatzwissen die
rechte Gewissensentscheidung psychologisch oft eintach nıcht vollziehen und wird
die Schwangerschaftsunterbrechung nach Notzuchtsverbrechen vornehmen.

1Tle ratiıonalen Ärgumente für ıne Anerkennung der Notzuchtsindikation sind
letztlich nıcht stichhaltig. So 1St für das Lebensrecht des werdenden Lebens ohne
gyrundsätzliche Bedeutung, auf welche Weıse dieses Leben entstand. Ebenso 1St auch
das Argument der Notwehr der Mutter gegenüber dem ungeborenen ınd siıcher nıcht
stichhaltıg. Das ungeborene ınd ISt 1n jedem Fall schuldlos, auch WEeNn se1ın Leben
aut ine würdelose Weiıse zustande gekommen 1St (Löffler,W AA A N A A

Krıimimalpolizeilich nachgewiesene Vergewaltigungen mıiıt einer Schwangerschaft als
Folge stellen in Normalzeiten ıne Seltenheit dar Be1l Autnahme der Notzuchtsindi-
kation 1n den Indikationskatalog sınd, WwW1e Kirchhoff (197/1) gefordert hat, SCHAUEC
Ausführungsbestimmungen unerläfßlich, einen naheliegenden Mißbrauch verhin-
dern.

Sozıale Indikation
Diese Indikation War zunächst in den der Minderheit aufgenommen, 1in den

Reterenten-Entwurf des Bundesjustizministeriums jedoch nıcht übernommen worden.
Wıe eingangs schon erwähnt, enthält der dem Bundesrat zugeleitete Regierungsent-
wurf 1mM 219 Abbruch der Schwangerschaft sCch allgemeiner Notlage dıe
soz1ale Indikation. Im Gesetzestext wiıird bestimmter als 1n der Überschrift VO

Abbruch der Schwangerschaft oCNn schwerwiegender Notlage gyesprochen.
Versteht INa  a den Schwangerschaftsabbruch als 1i1ne ärztliche Handlung Aaus einem

gelegentlich ausweglosen Konflikt heraus, dann annn 19858  » I11, die soz1ale Indikation
ZU Schwangerschaftsabbruch nıcht befürworten. Es wırd in diesem Zusammenhang
heute sehr oft aut die soz1ale Stellung un: die sozijale Verantwortung des AÄArztes 1ın der
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Gesellschaft hingewiesen. In der Diskussion über die soz1ıale Indikation wiırd dieser
Hınvweis fragwürdig. Eın Arzt nımmt keine soz1iale Verantwortung wahr, WeNnN

durch i1ne ärztliche Handlung soz1iale Mißstände auf Kosten des Lebens e1nes W.CI-

denden Menschen beseitigen möchte. Soz1ıaler Notstand mu{fß iıne Indikation
sozıialer Hılfe se1n. „Sozıal“ 1St keine Indıkation, sondern ıne Aufforderung. Dıie Be-
hebung eınes sozjalen Notstands 1St primär die Auifgabe des Staats un nıcht des
Arztes. Dieser Meınung auch die Autoren des Referenten-Entwurfs. Bundes-
Justizmiınıster Jahn betonte daher ausdrücklich, dafß ıne reine soz1ıale Indikation, der
Sanz unterschiedliche Lebenssachverhalte zugrunde liegen können, 1m soz1alen Rechts-

sechr problematisch 1st 4
Mıt Aufnahme der Notlagen-Indikation 1n den VOIl der Regijerung dem Bundesrat

zugeleıteten Entwurf einer Indikationslösung 1St praktisch die Rechtsgrundlage des
Reterenten-Entwurfs verlassen. Miıt Befürwortung der sozialen Indikation, auch 1n
der Beschränkung auf schwerwiegende Notlagen, wırd eın mögliches schützen-
des tundamentales Rechtsgut „werdendes Leben“ sekundären Aaus dem Lebensrecht
des Menschen rolgenden Rechtsgütern untergeordnet. Wırd aber das soz1ıale Befinden
eines Menschen über das Lebensrecht eines Ungeborenen gestellt, dann 1St 1LLUr kon-
SCQUENT, da{ß der Schwangerschaftsabbruch 1n kürzester eIıit ine bevorzugte Methode
der Geburtenkontrolle se1n wird. Da keine qualifizierten Gutachterkommissionen für
diesen Indikationsbereich vorgesehen sınd und somıt über die Notlage etztlich LLUL

eın beratender Arzt oder eine soz1ale Beratungsstelle SOWI1e die Schwangere selbst
entscheiden, mu{fß 19803  ; 1ne unverantworrtliche Ausweitung dieses Indikationsbereichs
befürchten. Mıt der Befürwortung der Notlagen-Indikation 1St der Indikations-Kata-
log SOWeIlt ausgeufert, daß 1n der Praxıs auf 1i1ne Freigabe der Abtreibung hinaus-
lauten kann. Dıie Zielsetzung des Reformwerks, die ıllegalen Abtreibungen

vermindern, wiıird miıt Anerkennung der Notlagen-Indikation vollkommen 1n
rage gestellt. Statt der großen Zahl illegaler Abtreibungen wırd 1n Zukunft eben-
sovie] „scheinbar legale“ Abtreibungen geben.

Um noch einmal betonen, reine sozıale Notlagen siınd das Feld der Soz1ial-
polıtık un der soz1alen Fürsorge. Für den Arzt 1St ıne schwere soz1ale Notlage
das wichtigste Indikationsgebiet tür ıne Präventiv-Medizin durch Antikonzeption
un: Sterilisation un: nıcht für i1ne „ Therapie“ durch Schwangerschaftsabbruch.

Begutachtung UunN Beratung
Dıie 1m Referenten-Entwurf des Bundesjustizministeriums für die Begutachtung

vorgesehene Regelung ($ O: Abs ISt ebenso w 1e die 1m Regierungsentwurf als
Beratung VOrTr dem Schwangerschaftsabbruch ($ Z20: Abs dargelegte Lösung für den
Schutz des ungeborenen Lebens unzureichend.

Bundesjustizminister Jahn, Grundsätzliche und aktuelle Fragen der Strafrechtsreform, 1nN:! Bulletin
Nr. 146 W 10 197 Presse- un: Intormationsamt der Bundesregierung.
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urch Schaffung Öörtlıcher Zuständigkeıiten MU verhindert werden, da{ß die Schwan-
DEIC den pDOSIt1V eingestellten Gutachter „sucht“ Zur Erzielung einer gleichmäßigen
und gleichwertigen Begutachtung 1St die Berufung VO  a Gutachterkollegien erforderlıich.
Diese Teams sollten sıch Uusamm:  SGEEZEN Aaus einem Ööffentlich bestellten Gutachter,
der für das 1ın rage stehende Indıkationsgebiet zuständig 1St, und eiınem Gynäkologen,
der be1 zustimmender Begutachtung bereit 1St, den Schwangerschaftsabbruch durchzu-
führen. Aufßerdem sollte dem Gutachterkollegium ine al angehören, die 1n der
Ehe- und Familienberatung tätıg ISE:

Soweılt die Lebensverhältnisse der Schwangeren deren Gesundheitszustand ma{fß-
geblich beeinflussen (medizınısch-soziale Indikation), bedürten die Gutachter der
Beratung durch nıchtärztliche remıen. Diese Beratungsdienste mussen durch AaUS-

reichende personelle und VOT allem finanzielle Ausstattung 1n der Lage se1n, be] AD
Jehnung eiınes Antrags auf Schwangerschaftsabbruch Aaus mediziniısch-sozialer Indika-
t1on oder be] schwerer soz1ıaler Notlage der Schwangeren wirksam helfen. Die Eın-
richtung dieser Gutachter- und Beratungsdienste mMu gesetzlich verankert werden.

Schlußfolgerungen
Der 218 StGB in seıner bisherigen orm Wr ein unwıirksames Mittel ZU Schutz

des werdenden Lebens Es wırd anerkannt, da{ß der Gesetzgeber daher ıne Retorm
des 2158 anstrebt. Solange sıch der Staat aber als 1ne Nstanz begreift, dıe für den
Schutz auch des ungeborenen Indivyviduums zuständıg 1St, MUuU sıch jeder Versuch, die
Gesetzgebung gesellschaftlıchen Gegebenheiten ANZUDASSCH, der 1n allen bisher VOTL-

lıegenden Reformentwürten tormulierten Aussage oriıentieren, da{ß werdendes Leben
eın schützendes Rechtsgut ISt. Bıs ZU Beweiıs des Gegenteıils wobel diese ethi-
schen Normen begründet werden mussen und damırt iıne Legalisierung der Abtrei-
bung ISI hre Legitimitätsgrundlage erhält steht die Schutzwürdigkeit des werden-
den menschlıchen Lebens zumındest eınem posıtıven Z weiftel: „Weıil mensch-
lıches Leben 1mM Werdestatus, 1St bereıts eıgenen Schutzes WETIT, kommt ıhm
Weıl gyesondert tötbar, 1ST des eigenen Schutzes bedürftig, namentlich des Schutzes
VO  E der eıgenen Mutltter. Ja, 1St 1m Frühstadium in hohem aße schutzbedürftig,
weıl da besonders leicht, besonders heimlıch, MI1Tt geringerer körperlicher Geftfahr für
die Multter und be] geringerem inneren Widerstand der Multter getOtet werden kann“
(Wımmer, Das eigentlich Erregende 1St ıcht der kriminalpolitische bzw straf-
rechtliche Aspekt des Abtreibungsproblems, sondern die Tatsache, daß WIr alle das
werdende Leben nıcht besser schützen vermOögen. Jle 1m Zusammenhang mMIit der
Diskussion den 2158 ıdeologısch geführten Angrifte SC die „AÄrzte“” und 1r-
chen“ sınd daher 1n der alschen Rıchtung geführt. Das Recht auf Leben 1ST äalter als
jede Institution dieser Welt
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Wır dürten u1ls5 ıcht daran gewöhnen, daß durch ıdeologisch motivıerte Aktionen
LLUT der Freigabe der Abtreibung als Reform des 218 das Wort geredet wird. Kern
des Problems iSt. W 1e€e bei Anerkennung der Schutzwürdigkeit werdenden menschlichen
Lebens dessen Schutz eftektiv erreıicht werden annn Bevor eın Staat Aaus kriminal-
polıtischen Überlegungen 1n Kapıtulation VOT dem Problem der Schutzfähigkeit die
Tötung der ungewünschten Kınder treigibt, MuUu bej Aufrechterhaltung des Stratf-
rechtsschutzes für die Verhütung der Abtreibung alle erdenklichen Anstrengungen
unternehmen. Es 1St ıne große Aufgabe des Staats un: der Gesellschaft, 1ın allen Le=
bensbereichen aut die Beseıtigung möglicher auswegloser Konfliktsituationen, die ZUu

Schwangerschaftsabbruch drängen, hinzuwirken.
Die wichtigsten Forderungen Ssind:

Förderung un Intensivierung aller Mafßnahmen, die ine Änderung der öfftent-
lıchen Eıinstellung Z 1ınd 1m Sınn größerer Zuwendung bezwecken. iıne kinder-
teindliche Gesellschaft wiıird der Existenz der Kınder vorbeiplanen und sOmı1t
die Mütter 1n zunehmende Isolierung un unerträgliche Verlassenheit führen. Diese
ngst, durch die Geburt eınes weıteren Kındes physisch und psychisch überfordert un
immer mehr gesellschaftlich isoliert un diskriminiert werden, 1St heute ohl der
häufigste Grund eines Schwangerschaftsabbruchs.

Einriıchtung zahlreicher soz1al-medizinischer Abteilungen Frauenkliniken, —
be1 die seIt vielen Jahren 1m Sınn eines soz1al-medizinischen Dıienstes erfolgreich arbei-
tende Beratungsstelle der Universitäts-Frauenklinik Basel als Model]l dienen könnte
(Mall-Haefeli, Hiltfestellung 1mM Abwägen der Indikation Zur Interruptio, Anre-
401 einer „gewıssen“-haften Entscheidung und 1n soz1ıalen Notfällen VOr allem die
Organıisation indıvidueller raktischer Hılte sınd wichtige Aufgaben solcher era-
tungsstellen.

Wırksame Hılfe mu{fß auch erfolgen durch Schaffung einer ausreichenden Zahl VO  e

Kındergärten, Tagesstätten, Ganztagsschulen, Müttererholungsheimen, terner durch
ıne sachgerechte Mütterberatung, durch die Gleichstellung des außerehelichen Kındes,
durch ıne Reform des Adoptionsrechts USW.

Die Möglichkeiten medizinischer Präventiv-Maßnahmen SCcHCH Mifßbildungen
(Röteln-Impfung, erbhygienische Beratung) sınd mehr als bisher auszubauen und
wahrzunehmen.

Wirksam annn VOT allem auch durch iıne kostenlose Uun: gezielte Aufklärung
aller Bevölkerungsschichten über die Möglıichkeiten der Geburtenkontrolle geholfen
werden. urch das Angebot zuverlässiger antikonzeptioneller Methoden ann die
gyroße Zahl der Abtreibungen spürbar gesenkt werden. Be1 Frauen, bei denen ıne
Kontraıindikation Z hormonalen Antikonzeption esteht un: andere zuverlässige
Methoden ıcht annehmbar sınd, 1St die Tubensterilisation oder die Sterilisation des
Mannes befürworten. Hıerfür bedarf eiıner einheitlichen und klaren yesetzlichen
Regelung. Kontrazeption und Sterilisation sınd die wirksamsten präventiv-medizini-
schen Mafnahmen, die Abtreibungsseuche einzudämmen. Überlegungen VO  3 se1ten
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des Gesundhe1itsministeriums, die Pılle auf Krankenschein die fast kostenlose
Pılle ermöglıchen, siınd daher, SOWEIL die arztliche Kontrolle gewährleistet bleibt

unterstufzen Es sCec1 diesem Zusammenhang darauf auftmerksam gemacht, dafß
Diggory Miıtarb (zıt Gilder, VO  3 England außerordentlich WEeIT
verbreiteten Gleichgültigkeit gegenüber der Empfängnisverhütung bei den Anwär-

für Schwangerschaftsabbruch berichten Vor kurzem wurde auf
Arbeıitstagung der WH:  ® über das Thema Der eingeleitete Abort als allgemeines
Gesundheitsproblem MIt Nachdruck betont daß C Land das die Absicht hat,
Abortgesetz lıberalisieren, ErST danach trachten oll die Bevölkerung Z wirk-

Kontrazeption erziehen (Husstlein 1971
Schließlich 1ST VOTr allem die ethische Entscheidungsfähigkeit und Verantwort-

iıchkeit des einzelnen durch Erziehung und sachgerechte Information grundzulegen
und stärken Di1ese Forderung darf nıcht 1Ur für die Schwangere Gültigkeit haben,
sondern 1STt als Appell den Schwängerer ZUur Mıtverantwortung verstehen

Solange WIFLr das werdende menschliche Leben als C111 schutzwürdiges Rechtsgut -
erkennen stehen WITL alle der Verantwortung für den Schutz des werdenden Lebens
Dıiese Verantwortung verpflichtet u1ls jede A4U5 vordergründigem Zweckmäßigkeits-
denken geforderte Legalisierung der Abtreibung abzulehnen un: gleichzeitig alle
Anstrengungen unternehmen, durch Priäventiv-Maßnahmen der Abtreibungsseuche

begegnen

Zusammenfassung
Nach Darstellung des der Mıiınderheit un: der Mehrheit Deutscher Straftfrecht-

ler des Referenten Entwurfs un des Regierungsentwurfs Fünften Gesetzes 7A0

Retorm des Strafrechts wiırd AUS arztlicher Sıcht He persönlıche Stellungnahme VOLI-

sucht Die Fristenlösung MItL dem Ziel Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs
bıs ZU Ende des dritten Schwangerschaftsmonats wiırd abgelehnt Die Argumente,
die diese persönlıche Meınung STUTLZECN, werden austührlich dargelegt Die Indikations-
lösung, WIeEe S1e Referenten Entwurf dargelegt 1ST wırd LLUTL MMITL Vorbehalt als
Grundlage tür 1Ne Retorm des DE StGB anerkannt Za dem Regierungsent-
wurf modifizierter orm vorliegenden Indikationskatalog wırd kritisch Stellung
o  IMMEN. In der Schlußfolgerung wırd auf spezifisch präventiv-medizinische Mafß-
nahmen autf allgemeine Möglichkeiten A Vorbeugung des Schwangerschafts-
abbruchs autmerksam gemacht.
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